
 
Anmeldung Betreuungszeiten  
 
Ich möchte/wir möchten mein/unser Kind für folgende 
Betreuungsform anmelden/ummelden 
Mit diesem Bogen können Sie die Betreuungszeit für Ihr Kind sowohl 
für die Betreuung unter  
3 Jahren (Krippe) als auch für die Betreuung über 3 Jahren (Kindergarten) anmelden bzw. 
ummelden. 
 

Name des Kindes: ______________________________ Geburtsdatum: __________ 

Gewünschte Aufnahme/Gewünschter Wechsel (Datum):     ____________________________ 

      

KRIPPE (Für Kinder ab dem vollendeten 1. bis 3. Lebensjahr)  

Halbtagesbetreuung: An folgenden Tagen: 

□   08:00 – 12:30 Uhr □  Mo  □  Di      □  Mi    □  Do    □  Fr 

Ganztagesbetreuung: An folgenden Tagen: 

□   07:00 – 14:30 Uhr □  Mo   □  Di      □  Mi    □  Do   □  Fr 

□   08:00 – 15:30 Uhr            □ Di      □ Mi    □ Do 

□   07:00 – 16:00 Uhr            □ Di      □ Mi    □ Do 

Die Ganztagesbetreuung ist auch tageweise möglich (jedoch mindestens zwei Tage mit demselben 
GT-Umfang). Bei einer tageweisen Buchung der Ganztagesbetreuung ist an den anderen Tagen 
mindestens eine Anmeldung für den halben Tag erforderlich. 

 

KINDERGARTEN (Für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis Schuleintritt) 

Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ): An folgenden Tagen: 

□   07:30 – 13:30 Uhr □ Mo     □ Di     □ Mi     □ Do    □ Fr 

Ganztagesbetreuung: An folgenden Tagen: 

□   07:00 – 14:30 Uhr □  Mo   □  Di      □  Mi    □  Do   □  Fr 

□   08:00 – 15:30 Uhr            □ Di      □ Mi     □ Do 

□   07:00 – 16:00 Uhr            □ Di       □ Mi    □ Do 

Eine tageweise Buchung der Ganztagesbetreuung ist möglich. Es können maximal zwei verschiedene 
Betreuungszeiten kombiniert werden, entweder zwei Modelle der Ganztagesbetreuung oder ein 
Ganztagesmodell mit verlängerten Öffnungszeiten.  
 
 

     

Ort, Datum  Unterschrift Personensorgeberechtigte/r  Unterschrift Personensorgeberechtigte/r 
 

Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, gleichgültig, ob diese verheiratet, getrenntlebend oder 
unverheiratet sind. Die Einrichtung wird angewiesen, darauf zu achten. 
 

Stand Juli 2023 


